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Staatsmyeiger für das Großhe^ ogtum Kaden
Ä ° 73 Samstag . bot 17. Mär, 1917 160 . Jahrgau

Expediti, «:
* «tl » Friedrich - Straße Nr . 1t
fmtfortdxr Nr. »SZ und 954,

PostschrlNont » Sarttruh «
Mr . 3515 .

i < | « t ( un « : vierttljithrlich 4
> » t « iz « » g » hühr ! »ie « mal gespaltene Petitzeile »»<r deren Raum Z5 .?

durch die P «ft i« Web«« »er deutsch»» P,ft »erw- lt»»g, Briefträger^ »»»» «mgrrrchnet. 4 Jk 17 £ —' Siedertz- tuugeu®r« ft und Gelder frei. Bei W»ederdvUt«seu tariffester Rabatt , daral« «asseurabatt gilt »n» « rweigerl werden kaan, wenn nicht binnen »irr Wachen nach Empfang der Rechnung Zahlung erfalgt. Sri Klaaeerdebuag ,zwangtnxiser « rttrechung und « »uk» r«»ers»brrn fitt der Rabatt fort. Erfüllung««» «arltrube . — I « Fall« »an höherer Gewalt , Gttttt , Sperre,Aussperrung, Malchin«nbrnch , Betriebsstörung im eigenen « «trieb« oder in tomt unserer Lieferanten hat der Inserent kein« Anspruch «, fall« »ieZeitung »erspatet, in beschrankten , Umfang« oder nicht erscheint. — Kür telrphonisch« Abbestellung von Anzeige» » ird kein« Gtivähr vdern-mmen .

Unverlangte Drmtfach«»
und Manuslripte wrrden nicht
jnritckgegeben und H wie»
Einerlei«erpflichtnng,n irgend-
Mdther «ergütungübernommen.

Staatsansetoer .
Die Lotterie des Münchener Journalisten- und Schrift -

stellervereins u. a. betr.
Dem Münchener Journalisten - und Schriftsteller -

verein , dem Verein Münchens? Berufsjournalisten und
der Pensionsanstalt deutscher Journalisten und Schrift -
steller in München wurde d.ie Erlaubnis zum Vertrieb
von 6000 Losbriefen der von ihnen veranstalteten Lot-
terie in der Form einer sogenannten Tombolaverlosung
zugunsten der infolge des Krieges in eine Notlage ge-
ratenen Schriftsteller und Journalisten im Gebiet des
Großherzogtunis Baden unter den nachstehenden Be-
dingungen erteilt .

Die zum Vertrieb in Baden bestimmten Losbriefe
müssen zuvor mit d.em Stempel des Großh . Ministe -
riums des Innern versehen werden.

Die Losbriefe dürfen in Baden durch Ankündigung
in badifchen Zeitungen und in anderer Weise nur unter
Angabe badischer Bezugsquellen angeboten werben .

Karlsruhe , den 9 . März 1917 .
Großh . Ministerium des Innern :

Der Ministerialdirektor :
Pfisterer . vr . Dittler .

.

Bekanntmachung
Nr . L . 400/1 . 17. K. R . A..

betreffend Beschlagnahme und Bestandscrhebung von
Treibriemen .

Vom 18 . März 1917 .
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß , soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen «höhere Strafen ver¬
wirkt sind, jede Zuwiderhandlung gegen die Befchlag -
nahmevorschriften noch § 61 der Bekanntmachungen über
die Sicherstellung von Kriegsbedarf voni 24 , Juni 1915
(Reichs -Gesetzbl . S . 357) in Verbindung mit den Er-
gänzun gsbekanntmachungen vom 9. Oktober 1915 und
vom 25 . November 1915 und vom 14. September 1916
(Reil̂ Gesetzbl. von 1915 S . 645, 778 und von 1916
S . 1019) und jede Zuwiderhandlung gegen die Melde-
Pflicht nach § 5* der Bekanntmachung Wer Vorratser -
Hebungen vom 2. Februar 1915, 3. September 1915 und
21 . Oktober 1915 (Reichs ^Gesetzbl. S . 54 , 549 und 684)
bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Handelsgewer -
bes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzu¬
verlässiger Personen vom Handel vom 23 . September
1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 603) untersagt werden.
§ 1 . Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen — und
zwar ohne Rücksicht darauf , ob sie gebraucht oder unge-
braucht sind — : alle unter Verwendung von Leder,
Gummi , auch Gummiregenerat , Balata , Guttapercha ,
Baumwolle , Kunstbaumwolle, Wolle, Kunstwolle, Kaiiiel-
haar , Mohär , Alpaka, Kaschmir und sonstigen Haaren ,
europäischem und außereuropäischen! Hanf , Flachs . Jute
oder anderen Pflanzenfasern hergestellten Treibriemen .

* Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mvrk wird , insofern nicht nach den allgemeinen
Gtrafgesetzen höhere Strafen verwirkt find, bestraft :

1 5
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-

schafft , beschädigt oder zerstört , verwendet, verkaust oder
kauft oder ein anderes Beräutzerungs - oder Erwerbs -
geschäft über ihn abschließt;8- wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt ;4. wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt .' Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser

Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt ,»der wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht,wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafebis zu zehntausend Mark bestraft , auch können Vorräte, die
verschwiegen sind, im Urteil als dem Staat verfallen erklärt
werden . Wenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschrie-
denen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt. Wer
fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Ber-»rdnung verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geld-ftrafe bis zu dreitausend Wtaxt oder im Unvermögensfalle niit
Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft . Ebenso wird be-
straft , wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher ein-
zurrchten oder zu führen unterläßt.

Als Treibriemen im Sinne dieser Bekanntmachung
gelten auch Fallhämmerriemen , Transportbänder , E>le-
vatouvgurte , ferner lederne Rund - und Kordelschnüre.

8 2. Beschlagnahme .
Me von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen-

stände werden hierdurch beschlagnahmt.
Die Beschlagnahme>hat die Wirkimg, daß die Vornahme

von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstän-
den verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen über
sie nichtig sind. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen
stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvoll -
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen. Trotz der Be«
schlagnahme find alle Veränderungen und Verfügungen
zulässig , die aus Grund der nachfolgenden Anordnungen
oder mit Zustimmung der Kriegs -Nvhstoff -Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriuins erfolgen.

8 3 . Lcrwendungöerlaubuis .
Trotz der Beschlagnahme dürfen zu ihrem bestim¬

mungsgemäßen Zweck die bei Inkrafttreten dieser Be-
kanntmachung in Gebrauch befindlichen beschlagnahmten
Gegenstände im bisherigen Betriebe weiterverwendet oder
verändert werden.

Die im § 1 bezeichneten Gegenstände, die bei Jnkrast -
treten dieser Bekanntmachung sich nicht in Gebrauch be-
finden , dürfen von ihrem Besitzer zum Ersatz
von Treibriemen , die sich bei Inkrafttreten die-
fer Bekanntmachung in seinem Betriebe in Ge¬
brauch befinden , in Gebmuch genommen und verwendet
werden, jedoch unter der Bedingung, daß der Besitzer
dies bis Min 5. des darauf folgenden Kalendermonats
der Riemen -Freigabe -Stelle , Abt. Beschlagnahme, Ber -
lin W 35 , Potsdamer Straße 122a/b durch eingeschrie¬
benen Brief meldet.

8 4 . Veräußerungserlaubnis .
Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lie-

ferung derjenigen beschlagnahmten Treibriemen , die sich
bei Inkrafttreten der Bekanntmachung im Besitze eines
Händlers oder Verbrauchers befinden, an die Kriegsleder
Aktiengesellschaft , Berlin W 9 , Budapester Straße 10—12
zulässig: von derartigen Verkäufen ist der Riemen -Frei -
gaibe -Stelle , Abt. Beschlagnahme , unverzüglich Mittei -
lung zu machen .

Im übrigen dürfen Verbraucher und Händler , die nicht
Hersteller von Treibriemen sind , die von der Bekannt -
machung betroffenen Treibriemen trotz der Beschlag -
nähme veräußern und liefern , wenn der Erwerber von
der Riemen-Freigabe -Stelle einen auf ihn ausgestellten
Bezugsschein erhalten und der Veräußerer diesen Schein
der Riemen -Freigabe -Stelle , Abt. Beschlagnahme, behufs
Vermerks des Verkaufs vorgelegt hat . Diese Bezugs -
scheine sind sodann vom Veräußerer geordnet aufzube -
wahren .

Treibriemen , die sich im Besitz eines Herstellers von
Treibriemen 'befinden, dürfen mach näherer Bestimmung
der Riemen-Freigabe-Stelle veräußert und geliefert
werden.

. § 5. Abfälle von beschlagnahmte » Treibriemen .
Die Abfälle aus den durch diese Bekanntmachung ve-

fchlagnahmten Treibriemen dürfen trotz der Anordnungen
der Bekanntmachung Ch . II . 888/7 . 16. K. R , A . . betref¬
fend Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder vom
8 . August 1916 und der Bekanntmachung W . IV . 900/4 .
16. K. R . A. vom 16. Mai 1916, betreffend Beschlagnahme
und Bestandserhebung von Lumpen und neuen Swfsab -
fällen aller Art zur Wiederherstellung und Ausbesserung
von Treibriemen in eigenen Betrieben verwandt werden .

Die Veräußerung der Abfälle aus beschlagnah inten
Ledertreibriemen ist nur an die Ersatzsohlen -Gesell-
schaft m. b. H., Berlin SW 48 , Wilhelmstraße 8,
die Veräußerung von Abstillen aus beschlagnahmten
Gummi -, Balata - oder Guttapercha-Treibriemen nur an
die Kautschukcckrechnungsstelle Berlin W8 , Jägerstraße
9, gulässig. Die Veräußerung von Abfällen aus beschlag¬
nahmten Treibriemen ans tierischen oder pflanzlichen
Spinnstoffen ist durch die Bestimmung der Bekannt -
machung W . IV . 900/4 . 16. K . R . A. , betreffend Boschlog -
nähme von Lumpen und neuen Stvffabfällen aller Art
voni 16. Mai 1916, geregelt .

ß 6. Meldepflicht.
Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegen -

stände (§ 1) unterliegen nach Maßgabe der nachstehenden
Anordnungen einer Meldepflicht .

§ 7. Meldepflichtige Personc« .
Zur Meldung verpflichtet sind: .
1. alle Personen , welche meldepflichtige Treibriemen

(§§ 1 , 6) im Gewahrsam haben oder aus Anlaßihres Handelsbetriebes oder des Erwerbes Wege»kaufen oder verkaufen;
2. gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben solchTreibriemen erzeugt oder verarbeitet werden;3 . Kommunen , öffentlich -rechtliche Körperschaften undVerbände .
Die nach dem Stichtage eintreffenden, vor dem Stich -

tage aber schon abgesandten Vorrate sind nur vom Emp -
fänger zu melden.

8 8 . Stichtag und Meldeftist.Die Meldung ist über die beim Beginn des 15. März 1917
vorhandenen meldepflichtigen Gegenstände bis zum 15.April 1917 zu erstatten . Für betriebe , welche mehr als300 Treibriemen in Benutzung haben, läuft diese Fristbi ^ zum 80/ April 1917.

Die Meldungen sind an die Riemen-Freigabe -Stelle ,Abt . Beschlagmchme , Berlin W 35, Potsdamer Strafte122 a/b zu richten . •
§ 9. Meldescheine.Die Meldungen haben auf den amtlichen Meldescheine«

zu erfolgen , die bei der Riemen-Freigabe-Stelle , Abt.Beschlagnahme, Berlin W 35, Potsdamer Straße 122 a/banzufordern sind .
Die Anforderung der Meldescheine soll auf einer Post-karte (nicht Brief ) erfolgen, die nichts anderes enthalten

soll Äs :
1 . kurze Anforderung des oder der gewünschten Mel-

descheine :
2. Art des Betriebes :
3 . Angabe , ob der Meldepflichtige die meldepflichtigen

Gegeilstände
. a) selbst erzeugt (Meldeschein Vordruck A) ;
» b) als Händler vertreibt (Meldeschein Vordruck A ) ;c) im eigenen Betriebe verwendet (Meldeschein

Vordruck B) ;
4. deutliche Unterschrift mit genauer Adresse und bei

Firmen niit Firmenstempel.
Für getremrte Betriebe oder Lagerstellen sind beson¬dere Meldescheine einzusenden .
Ändere Mitteilungen dürfen bei Einsendung der

Meldescheine demselben Briefumschlag nicht beigefügtwerden.
Die Meldescheine sind ordnungsgemäß postsrei zu ma-

cheu und haben auf den Briefumschlägen den Vermerk
zu tragen : „Treibriemen -Meldeschein"

. Eine zweite Aus¬
fertigung (Abschrift , Durchschlag, Kopie ) ist von dem Mel-
denden bei seinen Geschäftspapieren zurückbehalten .

§ 10. Lagcrbuchsührung.
Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führen,aus dem jede Veränderung der Vorratsmengen an melde-

Pflichtigen Gegenständen und ihre Verwendung ersichtlichsein muß . Soweit der Meldepflichtige bereits ein der-
artiges Lagerbuch führt , braucht er kein besonderes La¬
gerbuch einzurichten.

Beauftragten Bemnten der Polizei- oder Militärbehör¬den ist jederzeit die Prüfung des Lagerbuches sowie die
Besichtigung der Lagerräume zu gestatten , in denen n«t -
dePflichtige Gegenstände zu vermuten sind.

§ 11. Ausnahme».
Ausgenommen von den Anordnungen dieser Bekannt-

machung sind :
1. Papierriemen , die nicht mehr als 10 v. H. der im

8 1 aufgeführten Faserstoffe enthalten:
2. solche im 8 1 bezeichneten Gegenstände , deren Ge-

samtmenge bei ein und demselben Besitze» bei In -
krafttreten dieser Bekanntmachung nicht mehr al»
5 lex beträgt .

8 12. Auftagru u»d Anträge.
Alle Anfragen und Anträge, welche diese Bekmntmo -

chung betreffen , sind an die Riemen-Freigabe-Stelle , Abt.
Beschlagnahme . Berlin W 35, Potsdamer Straße 122 a/b
zu richten.

§ 13. Inkrafttreten der Bekanntmachung .
Diese Bekanntmachung tritt am 15. März 1917 t?

Kraft .
Karlsruhe , den 15. März 1917.

Ter Stellvertretende Kommandierende General :
Jsbert , Generalleutnant .



Bekanntmachung
Nr . Est . 1945/2 . 17. K . N . A. .

betreffend Bcstandserhebung und Lagrrbuchführunfl von
Drogen und Erzeugnissen aus Drogen .

Vom 15. März 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

Königlichen Kriegsministeriums hiermit zur öffentlichen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß , soweit nicht
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen der -
wirkt sind , jede Zuwiderhandlung auf Grund , der Be¬
kanntmachungen über Vorratserhebungen vom 2 . Februar1915, 3 . September 1915 und 21 . Oktober 1915 (Reichs -
Gesetzbl. S . 54 , 549 , 684) ' bestraft wird . Auch kann der
Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntma »
chung zur zur Fernhaltung unzuverlässiger Personenvoin Handel vom 23 . September 1915 (Reichs -Gefetzbl.S . 693) untersagt werden .

8 1 . Meldepflicht .
Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Personen

(8 3) (meldepflichtige Personen ) unterliegen hinsichtlichder von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
(meldepflichtige Gegenstände ) einer Meldepflicht .

8 2 . Meldepflichtige Gegenstände .
Meldepflichtig sind :

I a . Agar-Agar Agarfädenib . Agar-Agar Linealform
2 a . Aloe capensis . .
2 b . Aloe Cura9ao . .
2 c . Extractum Aloes ,
z . Balsamum Copaivae
4 . Balsamum peruviannm
5 a . Benzoe Siam . .
5 b . Benzoe Sumatra
5 c . Benzoe Palembang
6.

Agarstangen . . .
Kap -Aloe . . .
Curare -Aloe . .
Aloeextrakt . . .
Kopaivabalsam. .
Perubalsam . . .
Siain -Benzoe . .
Sumatra -Benzoe .
Paleinbang-Benzoe

7-
8.
9 -

10 .
11 .

12 -
»3 -
14 .
' 5 -
16 .
>7
18 .
' ?
20 .
31.

Cantharides Spanische Fliegen .
Catechu Katechu , . .
Cc alba Weißes Wachs .
Cera flava . . . . . Geloes Wachs

Sobald die
Vorräte mehr
betragen alt

80 kg
> 30 .

10 „
10 „
5 „

50 ..
10 „
10 .
30 .
30 .

5 ..
50
25 „
25 ..Cetaceum

Cortex Chinae , D . A . B . V.

Cortex Chinae . . . .
Cortex Quillaiae , , ,
Corlex Simarubae . , ,
Crocus . . . . . .
Flores Chamomillae . .
Flores Cinae . . . .
Flores Verbasci . . ,
Folia Belladonnae . . .
Folia Jaborandi . . . .
Folia Menthae piperitae .

22 . Folia Sennae . . . .
23 . Folia Uvae Ursi . , ,
24 . Folliculi Sennae . . ,
25 . Fructus Anisi . . . .
26 . Fructus Aurantii immaturi
27 . Fructus Capsici . . . .
28 . Fructus Carvi . . . .
29 . Fructus Colocynthidis . ,
30 . Fructus Foeniculi . , .
ZI . Fructus Juniperi . . .
32 . Fructus Myrtillorum . .
33 . Gallae
34 . Lycopodium . .. . . .
35 . Oleum Foeniculi . . .
36 . Oleum Menthae piperitae
37 a . Opium
37 b . Opium pulveratum . . .
37 c . Tinctura Opii . . . .
37 d Tinctura Opii crocata . .

37 e. Extractum Opii . . . .
38 . Radix Colombo . . .
39 . Radix Gentianae . . ,
40 a . Radix Ipecacuanhae Car -

thagena
40 b . Radix Ipecacuanhae Rio
41 a . RadixLiquiritiaehispanicus
41 b . Radix Liquiritiae russicus
42 . Radix Senegae | . . . ,
43 . Radix Valerianae . . ,
44 a . Rhizoma Hydrastis . ,
44 b . Extractum Hydrastis flui -

dum
45 . Rhizoma Rhei . . . .
46 . Rhizoma Zingiberis . .
47 . Semen Cydoniae . . ,
48 . Semen Foenugraeci . .
49 . Semen Sabadillae . . .
50 . Semen Sinapis . . . .
51 . Semen Strychni . . . .
52 . Styrax
53 a . Succus Liquiritiae . . .
53 b . Succus Liquiritiae pulvis

53 c . Succus Liquiritiae in bacillis

53 d . Succus Liquiritae in massa
53 e . Succus Liquiritiae depuratus

Walrat 10 „
Chinarinde , Deutsches

Arzneibuch V . . 50 „
Chinarindeanderer Art 500 „
Seifenrinde . . . . 100 „
Siinarubarinde . . . 10 „
Safran . . . . . 10 „Kamillen . . . . 100 „
Zitlverblüten . . . 10 „Wollblunien. . . . 50 „
Tollkirschenblätter . . 50 „
Jaborandiblätter

'
. . 50 „

Psefferminzblätter ,
Pfefferminztee . . 100 „

Sennesblätter . . . 50 „
Bärentraubenblätter . 50 „
Sennesschoten . . . 50 „Anis 150 „
Unreife Pomeranzen . 50 „
Spanischer Pfeffer . 100 „Kümmel 500 „
Kowquinthen . . . 10 „
Fenchel . . . . . 100 „
Wacholderbeeren . . 100 „
GelrockneteHeidelbeeren 100 „
Galläpfel . . . . 500 „
Bärlappsporen . . . 50 „
Fenchelöl 10 „
Pfefferminzöl
Opium
Opiumpulver
Opiumtinktnr

Opiumtinktur ^
safranhaltige

Opiumextrakt
Kolombowurzel
Enzianwurzel

'tur \
inktur, |
Mg « . . . J

10 „
5 „

10 „
10 .

Brechwurzel . . . .
Brechwurzel . . . .
Süßholz, spanisch . .
Süßholz, russisch . .
Senegawurzel . . .
Baldrian . . . .
Hydraftisrhizom . .

Hhdrastisfluidextrakt .
Rhabarber . . . .
Ingwer , nicht kandiert
Quiitensanien . . .
Bockshornsamen . .
Sabadillsainen . . .
Senfsamen . . . .
Brechnuß . . . .
Storax . . . . .
Süßholzsaft,

Süßholzsaft in
Pulver . . . .

Süßholzsaft in
Stangen . . .

Süßholzsaftin Masse
GereinigterSüßholzsaft

1
50

100

10
10

100
100

30
100
10

10
100
100
50

100
50
50

100
50

50

10
Nicht betroffen von der Bekanntmachung sind die Vorräte von Pillen,Pastillen, Tabletten usw . der Ziffern 1a bis 53 e.

54 . Acetanilidum . . . .
55 . Acidum acetylosalicylicum

56 . Acidum benzoicum . .
57 . Acidum citricum . . ,

Antifebrin . . .
Acetvlfalichlsäure ,

Aspirin . .
Benzoesäure . .
Zitronensäure ,

alle Sorten .

10 kg

50 „
10 „

100 „
* Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er au!f Grund dieser

Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
»der wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht,« ird mit Gefängnis bis zu sechs Moneten oder mit Geldstrafetos zu zehntausend Mark bestraft ; auch können Vorräte , die
verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärtwerden Ebenso wird bestraft , wer vorsätzlich die vorgeschrie¬benen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt .Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieserVerordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt»der wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht,« ird mit Geldstoafe bis zu dreitausend Mark oder im Unver -mögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraftEbenso wird bestraft , wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagertücher einzurichten oder zu führen unterläßt .

59-
60 .
ki .

6Z

64 .
ö5

66.
67.

Diäthylbarbitursiwre,
Verona! . . .

Milchsäure . . .
Salicylsäure . .
Gerbsäure , Tannin
Weinsäure, alle Sorten

58 . Acidum diacthylbarbitnri -
cum

Acidum lacticum . . .
Acidum salicylicum . .
Acidum tannicum . . .

62 a . Acidum tartaricum . . .
62 b . Acidum tartaricum techni -

cum Weinsäure , technisch
Aethylmorphinum hydro -

chloricum . . . .
Ammonium bromatum
Argen tum colloidale,

Collargolum . . .
Aigen tum nitricum
Argentum proteinicum

e -dald He
Borritte mehr
betragen als

. 50 kg

'
}

68. Atropinum et eius sali»
69 . Bismutum subgallicum

Bismutum subnitricum .
Bismutum subsalicylicum .
Bismutum tribrompheny -

licum "
Xeroform

Chininum hydrochloricum
D . A . B. V . . . .

73 b . Chininum hydrochloricum
D . A . B. II . . . .

Chininum sulfuricum . .
Chloratum hydratum . .
Cocainum hydrochloricum
Codeinum phosphoricum .
Coffeinum . . . . .
Coffeinum-Natrium salicy¬

licum
Diacethylmorphinum

hydrochloricum . . .
Emetinum . . . . .

70.
71
7-

7Z - -

74-
75 -
76 .
77 -
78 .
79 -

80 .

Äthylmorphinhydro -
chlorid, Dionin . .

Ammoniumbromid. .
Kolloidales Silber ,

Collargol . . . .
Silbernilrat . . . .
Albumosesilber ,

Protargol . . . .
Atropinund seine Salze
Basisches W ismutgallat,

Dermatol . . .
Basisches Wismutnitrat
Basisch . Wismutsalicylat

Chininhydrochlorid
D . A . B .V. . .

Chininhydrochlorid
D . A . B . II . .

Chininsulsat . .
Chloralhydrat . .
Kokainhydrochlorid
Kodeinphosphat
Koffein . . . .

60
100 n
50 *

100 "

1
50

3 n
15 "

5
25 g

25 kg
25 „
25 »

25 „
10 „
10
10 „
10 „
1
1 „
2 "

2 „
81 .
82 .
«Z .

85 .

86.

87.

88.

89 .

90 .
9i -
92 .
93-

94 .
95.
96 .
97-
98 .
99

100 .
101 .
102 .
103 .

104 .
105 .
106 .
107 .
108 .

109 .

110 .

Eucain B ©ufain B .

Koffein -Natriumfaliehlat
Diacethylmorphinhydro-

chlorid,Heroinhhdrochlorid 1 „
Emetin 25 g

Guajacolum carbonicum .
Hexamethylentetraminum .

Homatropinum et eius sali»

Hydrargyrum chloratum .

Hydrargyrum bichlotatum

Hydrargyrum oxydatum .

Hydrargyrum praecipitatum
album

Hydrastinum et eius sali»
Jodoformium . . . .
Kalium bromatum . .
Kalium permanganicum

Lithium et eius salia .
Methylsulfonalum . .
Menthoium . . . .
Morphinum hydrochloricum
Natrium bicarbonicum
Natrium benzoicum ,
Natrium bromatum .
Natrium salicylicum ,
Novocain . . . . .
Novocain -Suprarenin

a) solutum . , .
b) Tablettae . . ,

•Phenacetinum . . ,
Phenolphthale 'inum . .
Phenylum salicylicum .
Pilocarpinum et eius salia
Pyramidon ,
Pyrazolonum dimethyl -
aminophenyldimethylicum

Pyrazolonum phenyldime-
thylicum

Pyrazolonum phenyldime-
thylicum salicylicum .

lkg
Guajacolkarbonat , Duotal 10
Hexamethylentetramin ,

Urotropin . . . 50 „
Homatropin und feine

Salze 25 g
Ouecksilberchlorür,

Kalomel . . . . 25 kg
Quecksilberchlorid, Su¬

blimat . . . . 25 „
Ouecksilberoxyd, rotes

Quecksilberoxyd . . 25 „
Weißes Ouecksilberprä-

zipitat . . . . 25 „
Hhdrastin u . seineSalze 10 g
Jodoform . . . . 25 kg
Kaliumbromid . . . 100 „
Kaliumpermanganat,

übermangansaur. Kali 100 „
Lithimn u . seine Salze 10 „
Methylsulfonal, Trional 5 „
Menthol 5 „
Morphinhydrochlorid . 2 „
Natriumbikarbonat . 500 „
Natriunibenzoat . . 25 „
Natriumbromid . . 100 „
Natriumsalieylat . . 100 „Novocain . . . . 0,5 „
Novocain-Suprarenin

a) gelöst . . . . 50 Röhrchen
b) Tabletten . . . 50 „

Phenaeetin . . . . 10 kg
Phenolphthalein . . 5 „
Phenhlsalicylat, Salol 10 „
Pilokarpinu . seineSalze 25 g
Pyramidon,

Dimethylaminophenyl-
dimethylpyrazolon . 5 kg

Phenyldimethylpyrazo-
lon, Antipyrin . . 5 .,

Salicylsaures Phenhl-
dimethylpyrazolon,
Salipyrin . . .

Milchzucker . . . .III . Saccharum lactis . .
112 a . Salvarsan SalvarsanIl2b . Salvarsan-Natrium . . , Salvarsan -Natrium .
112c . Neo -Salvarsan . . . . Neu -Salvarsan
113 . Santoninum Santonin • .
114 . Strychninum et eius salia Strychnin und seine

Salze 25 „
115 . Sulfonalum . . . . . Sulfonal 10 kg116. Suprareninum hydro¬

chloricum Suprareninhhdrochlorid

5
100 „

50 Röhren
50 „
50 „

200 g

117
118

Tannalbin
Tanninum albuminatum
Tannoform . . . .

10 g
10 kg
10 „

120 . Tartarus depuratus ,

121 .
122.

123.
124 .
125.

Terpinum hydratum . .
Theobromino -natrium sali¬

cylicum
Theophyllinum . . . .
Thymolum . . , , .
Veratrinum et eius salia .

Tannalbin
Tanninalbuminat

119 . Tannoform Tannosvrm ,
Methylenditannin . 10 „

Weinstein , saures wein-
saures Kalium . . 100 „

Terpinhydrat . . . 5 „
Theobrominnatrium-

salicylat . . . . 5 „
Theophyllin, Theocin . 1 „
Thymol 1 „
Veratrinund seineSalze 25 g

§ . 3, Meldepflichtige Personen .
Zur Meldung verpflichtet sind :
1 . alle Personen , welche Gegenstände der in 8 2 be-

zeichneten Art in Gewahrsam haben oder aus An -
laß ihres Handelsbetriebes oder sonst des Er -
Werkes wegen kaufen oder verkaufen ,2 . gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben
solche Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden ,3 . Kommunen , öffentlich -rechtliche Körperschaften und
Verbände .

Vorräte , die sich am Stichtag (§ 4) nicht in Gewahr -
sam des Eigentümers befinden , sind sowohl von dem
Eigentümer als auch von demjenigen zu melden , der sie
an diesem Tage in Gewahrsam hat (Lagerhalter usw .) .

Neben demjenigen , der die Ware in Gewahrsam hat ,
ist auch derjenige zur Meldung verpflichtet , der sie einem
Lagerhalter oder Spediteur zur Verfügung eines Dritten
übergeben hat .

§ 4. Stichtag , Meldefrist , Meldestelle .
Für die Meldepflicht sind die bei Beginn des 16 . März

^Stichtag ) sowie des 15 . September (Stichtag ) eines

jeden Jahres vorhandenen Bestände an meldepflichtigen
Gegenständen maßgebend .

Die erste Meldung hat bis zum 1. April 1917, di«
späteren Meldungen haben bis zum ersten Tage btS
auf den Stichtag folgenden Monats zu erfolgen .Die Meldungen sind an die
Medizinalabteilung des Königlich Preußischen Kriegs -

Ministeriums Berlin W 3
Leipziger Platz 17

zu erstatten .
Erreichen die Vorräte an den in 8 2 bezeichneten

Gegenständen nach dem Stichtage die meldepflichtizen
Mengen , fo ist die Bestandsmeldung innerhalb 2 Wochen
an die vorbezeichnete Stelle zu erstatten .

§ 5 . Art der Meldung .
Die Meldungen haben nur auf den amtlichen Melde »

scheinen zu erfolgen , die bei der Vordruckverwaltung der
Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Kriegsamtes des König »
lich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW 48,Verl . Hedemannstraße 10 , unter Angabe der Vordruck -
nummer B5t . 1247 b anzufordern sind .

Die Anforderung der Meldescheine ist mit deutliche
Unterschrift und genauer Adresse zu versehen .

Der Meldeschein darf zu anderen Mitteilungen als zur
Beantwortung der gestellten Fragen nicht verwandt
werden . Auf d.ie Vorderseite der zur Übersendung der
Meldung benutzten Briefumschläge ist der Vermerk zu
setzen :

„Betrifft Drogenmeldung .
"

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite Aus »
fertigung (Abschrift , Durchschrift , Kopie ) von dein Mel »
denden bei seinen Geschäftspapieren zurückzubehalten .

8 6. Lagerbuchführung .
Jeder gemäß 8 3 Meldepflichtige hat über folgend «

Gegenstände :
1 . Salvarsan ,
2 . Neo -Salvarsan ,
3 . Chinin und Chininsalze ,4. Bromkalium ,
5 . Bromnatrium ,
6 . Morphin und Morphinsalze ,7. Kodein und Kodeinsalze ,
8 . Kokain und Kokainsalze ,
9 . Perubalsam ,

10. Acetylsalicylsäure ,
11 . Aspirin ,
12. Pyramidon

ein Lagerbuch zu führen , aus dem jede Änderung der
meldepflichtigen Vorratsmengen und ihre Verwendung
ersichtlich sein muß . Soweit der Meldepflichtige bereits
ein derartiges Lagerbuch führt , braucht er kein besoa »
dereh Lagerbuch einzurichten .

Beauftragten Beamten der Polizei oder Militärbehor »
den ist jederzeit die Prüfung des Lagerbuches sowie die
Besichtigung der Räume zu gestatten , in denen melde -
Pflichtige Gegenstände sich befinden oder zu vermuten
find .

Z 7 . Anfragen und Anträge .
Alle Anfragen und Anträge , welche diese Bekannt -

machung betreffen , sind an die
Medizinalabteilung des Königlich Preußischen Kriegs -

Ministeriums Berlin W 9
Leipziger Platz 17

zu richten . Sie müssen auf dem Briefumschlag sowie am
Kopfe des Briefes den Vermerk tragen :

„Betrifft Drogenmeldung .
"

8. 8 . Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt am 15 . März 1917 to

Kraft .
Mit ihrem Inkrafttreten wird die Bekanntmachunr ;

Bst . I . 308/12 . 15 . K . R . A . , betreffend . Bestandser »
Hebung und Lagerbuchführung von Drogen und Erzeug -
nifsen aus Drogen , vom 20 . Januar 1910 aufgehoben .

Karlsruhe , den 15 . März 1917 .
Der Stellvertretende Kommandierende General :

I s b e r t , Generalleutnant .

Gewwnntt « sttg der 9 . Prenff . Zinddenksche «
( 235 , Königlich Preußischen ) Klasstulottrrie

Z . Klasse l giehungswg 13 März I » I7 .
« » > fc»« ««toten « Mummet Anfc &u>ti „ »«Ich ttub « Wciutnncgefallen, und ,war i« einer auf sie ttofe gleicher Nu, » nie »in den beiden 41t>tetinnaen I nnt II

(Oho » Brwih ! « St .-A . f. y . ) Nachdruck oerboten »
? n der BormittagS - Zikhung wurden Gewinne übe*144 SWf gezogen : 14 Gewinne zu 1000 4Hl. 61787

6700 69622 107970 128627 148104 2032 ?6
12 Gewinne »u 600 HU. 61921 68778 37979

146890 199469 216734
20 Gewinne zu 400 SRI. 8735 24576 30658 32722

71286 81966 84223 97618 102054 20090474 Gewinne zu 300 Ml 14930 21843 26883 26S68
84093 36228 40072 42302 63446 68461 62222 62737
73844 77267 80448 84343 89066 98468 106"23
109987 112297 11460S 116760 125057 13 ) 843 134291
161734 166208 166740 164602 174660 177418 20&J11
2027C2 204286 209961 217421

? n bei Rochmiitogs - »j,rhuna wurden Gewinne Uber14* SNf. gezogen . 2 Gewinne zu 50 000 « L 71417
2 Gewinne zu 30 000 l 'il . 49789
2 Gewinne zu 6000 Ml . 196830
2 Gewinne zu 1000 Ml 12701
8 Gewinne zu 600 Mt 76232 186646 193506

219342
24 Gewinne,u 400 Ml . 20314 54189 70060 92138

103870 121499 143706 147406 161392 201066 206100
210160

70 Gewinne zv 300 Ml 25Z9 4171 7583 237ZS
2?038 39711 67303 57694 61939 6399 « 64653 72040
89182 100797 104283 126964 130346 130860 134348
138872 145474 149676 162862 167758 158092 163127
170812 179770 lbOölO 184470 1VÄÄ2S 201668 20212 »
210091 220602



flicbt >Bmtlicfoer Teil .
Karlsruhe , 16. März .

5 Vom Tage.
Zar Nikolaus II . hat abgedankt . Das ist das

gvoße Ereignis , das uns der gestrige Tag brachte. Wir
haben gestern an dieser Stelle betont , daß dem Zaren die
Wahl gestellt war : entweder mit Waffengewalt die Re-
volirtion zu unterdrücken oder sich ihr zu beugen . Er hat
die zweite Möglichkeit gewählt, indem er aus ihr die
letzte Konsequenz zog ; er dankte ab und entsagte dem
Siecht, weiterhin „Selbstherrscher aller Reußen " zu sein ,
da er zu schwach und zu unfähig war , dieses sein Recht zu
behaupten . Da der Thronfolger Alexej erst 13 Jahre alt
ist. ivurde ein Regent bestellt in der Perlon des Großfür -
Pen Michael Alexandrowitsch . Der Regent ist ein Bruder
Nikolaus ' II ., er wurde im Jahve 1878 geboren und ist
in nicht ebenbürtiger Ehe mit der Gräfin Brassow (ge¬
borenen Scheremeterska, geschiedenen Frau von Wulfert )
verheiratet . Es wi«d sich nun fragen , wie sich der - neue
Regent zu der Revolution zu stellen gedenkt . Im Vergleich
mit dem bisherigen Herrscher hat er den einen Vorzug,
daf; er unbefangen und unbelastet von Versprechungen
an sein Amt herantritt . Nikolaus II . hatte sich nicht nur
der Entente und seinem Volke gegenüber, sondern auch
seiner Regierung gegenüber in bindender Weise verpflich-
tct . Er hatte feierlich gelobt , bei der Sache der Entente
treu auszuhavren und nicht eher Frieden zu schließen ,
«B bis Rußland vom Feinde gesäubert fei . Andererseits
hatte er sich aber auch mit seiner ganzen Persönlichkeit für
die AufrechterHaltung des Zarismus im Gegensatz zur
Volksvertretung eingesetzt. Das war aber das furchtbare
Dilemma , in dem er sich von Anfang an befand. Er mußte
Krieg führen , gedrängt und getragen von einer Partei ,
die ihm und seinen absolutistischen Gedankengängen höchst
zuwider war . Einen Ausweg hat er aus dem Dilemma
nicht finden können. So schwankte er, wie oftmals von
uns geschildert wurde, hin und Her, statt sich für eine
Sichtung zu entscheiden und seine Entscheidung rücksichts-
los zur Geltung zu bringen . Er war eben ein schwacher
Monarch, dem zur Unzeit vom Geschick des Szepter des
Reiches in die Hand gelegt wurde . Die Lage Rußlands
hat sich während seiner Regierung keineswegs glänzend
gestaltet. Revolutionen im Innern und Niederlagen auf
dem Gebiet der äußeren Politik kennzeichnen ihre Bahn .
Nichts aber kann die trostlose Verfahrenheit besser be-
leuchten , als die Datsache der jetzt ausgebrochenen Revo-
lution und der entwürdigenden Abhängigkeit Rußlands
von seinem gegebenen Gegner und .Konkurrenten , Groß -
dritannien .

Was die Revolution anlangt , so hat sie inzwischen er*
hebliche Fortschritte gemacht . Die Festung Kronstadt und
die großen Städte Moskau , Kasan, Charkow. Odessa ,
Nishni-Nowgorod haben sich mit ihren Garnisonen ihr
angeschlossen. Die beiden meistgehaßten Männer , Stür¬
me ri und Protopvpow , sind dem Aufruhr zum Opfer ge-
stillen : beide winden von dem wütenden Pöbel ermordet
Allem Anschein nach ist aber das Exekutivkomitee ge-
Wißt , seine ungesetzliche Herrschaft unter Wahrung der
Ordnung zu führen . Es hat Kundgebungen an die Be¬
völkerung erlassen , sich ruhig zu verhalten , und an die
Marine - und Armeebefehlshab?r an den Fronten die Auf-
sovderung gerichtet , den Kampf gegen den Feind fortzu¬
setzen . Ferner hat es mit dem englischen und dem fran -
Mischen Botschafter Verhandlungen angeknüpft . Wie
wird sich nun Großfürst Michael zu alledem stellen ? Es
unterliegt doch keinem Zweifel, daß es ein ungesetzlicher , ein
Weg des Verbrechens war , der das Exekutivkomitee ans
Müder brachte , und ebenso unzweifelhaft ist es , daß Ruß¬
land zurzeit zwei Regierungen hat , eine legitime im
Hauptquartier und eine revolutionäre in Petersburg .
Wichtig erscheint uns vor allen: die Beantwortung der
Frage , welche Stellung die Westmächte zu den Gescheh-
uissen einnehmen. Haben sie uin die Revolution gewußt
und sie gar begünstigt, in der Hoffnung , damit Rußland
völlig in die Hand zu bekommen und es ganz fest an den
Kriegswagen der Entente zu fesseln ? Haben sie dem
Laren und seinen Ratgebern mißtraut und eine Ab -
schwenkung befürchtet ? Ist also die Revolution geboren
aus dem Wunsche , den Krieg bis aufs äußerste fortzu -
setzen , oder handelt es sich dabei lediglich um innerpoli -
tische , verfassungsrechtliche Machtkämpfe, bei denen die
Hungersnot eine aufreizende Rolle spielte? Wir können
dieise Frage heute noch nicht beantworten . Sicher ist , daß
die Dumamehrheit eine siegreiche Forfführung des Krie¬
ges wünscht , und daß sie zu den beiden führenden En -
tentemächten sehr gute Beziehungen unterhält . Anderer -
seits haben wir gerade aus dem Munde Miljukows Worte
vernommen, die für einen eingeschworenen Ententefreund
recht befremdlich klingen . Zudem wissen auch die Revolu -
tionsmachtHaber ganz genau, daß England seinen Ver-
pflichtungen in bezug auf Zufuhren nicht nachkommt und
nicht nachkommen kann . Wie sie selbst sich die Lösung des
ganzen Problems denken , kann heute niemand sagen . Die
nächste Entscheidung, die sie zu treffen haben werden, be-
zieht sich jedenfalls auf ibre Stellung zum Regenten .
Werden sie sich ihm unterordnen oder werden sie
den Anspruch erheben , die staatsrechtliche Vertre -
tung des Reiches zu sein ? Ohne Konzessionen ge-
wichtiger Art werden sie wohl kaum von der
Bühne ihrer Macht abtreten . Großsürst Michael steht
vor derselben bedeutsamen Entscheidung. Soll er den

Kampf gegen dte Revolutionäre befehlen , und kann er dies
überhaupt noch mit Hilfe eines treuen Heeres, oder soll
er sich mit ihnen vergleichen und ihren Schritt noch nach-
träglich anerkennen, um ihm so den Charakter des schlecht -
hin Verbrecherischen zu nehmen? Wohl schon die nächsten
Nachrichten werden uns Antwort auf einen Teil all die-
ser Fragen bringen . —

Bezeichnenderweise ist abev Rußland nicht das einzige
Land der Entente , das eine Regierungskrise durchmacht ,wenn auch dort die Geschehnisse besonders stürmisch ver-
laufen ; sondern auch England , Frankreich und Italien
haben ihre Krisis . Am brennendsten ist sie in Frankreich.Der bedeutendste Kopf des Kabinetts , der von vielen als
Retter in der Not gepriesene General L y a u t e y, hat seinAmt niedergelegt. Und die Opposition gegen das Ge-
samtministerium mit Briand an der Spitze hat sich so ver-
dichtet und so schroffe Formen angenommen, daß der Sturzdes Kabinetts jeden Tag erfolgen kann . In England
hat die Regierung wegen der irischen Frage die größten
Schwierigkeiten . Die irischen Abgeordneten des. Unter -
Hauses obstruieren, da Lloyd Geonge Irland nur dann
Home rule bewilligen will , wenn Ulster mitmacht. Ulster
macht aber nicht mit . Hinzu kommt die Gefahr einer
neuen Revolution auf der grünen Insel und die Baum -
wollkrisis die durch die Erhöhung des indischen Einfuhr -
zolls auf englische Bauniwollprodukte und durch die
schlechte Baumwollernte hervorgerusen wurde . Wie
Lloyd George mit diesen Schwierigkeiten fertig werden
wird , weiß er wahrscheinlich heute selbst noch nicht . In
Italien hat das Kabinett einen Sturm der Kritik auszu -
halten , wie er seit Kriegsbeginn in gleicher Heftigkeit
noch nicht erlobt wurde. In allen Ländern sind es die bis
ins Unerträgliche gesteigerten Verkehrs- und Ernährungs -
schwierigkeiten , die wie ein düsterer Alp aus den Gemü -
tern lasten. Man sieht, daß der unbeschränkte ll -Bootkrieg
zur rechten Zeit eröffnet wurde . A.

Oestlicher und svböstlicher Kriegsschauplatz .
Die Revolution in Rußland . — Abdankung des Zaren .

W.T .B. London , 15. März . (Nichtamtlich. ) Reuter
meldet: Unterhaus . Bonar Law teilte mit , der Zar habe
abgedankt. Großfürst Michael Alexandrowitsch sei zum
Regenten berufen worden.

W.T .B . Petersburg , 15. März . (Nichtamtlich.)
Die Petersburger Telegraphen -Agentur teilt mit : Die
Dumaabgeordneten Pepelajew und Taskin begeben sich
auf Befehl des Exekutivkomitees nach Kronstadt , dessen
Garnison sich zur Verfügung des Komitees gestellt hat .
Pepelajew wurde zum Kommandanten von Kronstadt
ernannt .

W .T .B . F r a n k s u r t a. M ., 15. März . (Nichtamtlich.)
Die „Frankfurter Zeitung " meldet aus Stockholm: Die
Stadtverwaltungen von Moskau , Kasan, Charkow und
Odessa erklärten ihren Anschluß an den Petersburger
Wohlfahrtsansschuß und konstituierten sich als Ausschüsse
der inneren Befreiung Rußlands .

Petersburg , 15. März . (Petersburger Tel . -Ag.) Die
Bevölkerung von Petersburg , die über die
vollständige Desorganisation im Trans -
p o r t w e s e n und in der Verpflegung aufgebracht
war , war schon seit langem erregt und. murrte dumpf
gegen die Regierung , die sie für alle Leiden, die sie er-
erduldete , verantwortlich machte . Die Regierung , die
Unruhen voraussah , ergriff umfassende Maßnahmen zur
Aufrechterhaltung der Ordnung , u , a . schrieb sie die
Auflösung des Reichsrates und der Duma
vor , aber diese beschlossen , dem kaiser¬
lichen Ukas nicht Folge zu leisten und die
Sitzungen fortzusetzen . Sie setzte sofort einen Voll -
z u g s a u s s ch u ß aus 12 Mitgliedern unter dem Vor -
sitz des Präsidenten R o d s i a n k o ein . Dieser Ausschuß
erklärt sich als vorläufige Regierung und er-
ließ folgenden Aufruf :

In Anbetracht der schwierigen Lage und der inneren Unord -
nung , die man der Politik der alten Regierung verdankt , sieht
der Vollziehungsausschuß der Duma sich gezwungen , die öffent¬
liche Ordnung in die Hände zu nehmen . Im vollen Bewußt -
sein der Verantwortlichkeit des gefaßten Entschlusses drückt
der Ausschuß die Zuversicht aus , daß die Bevölkerung und das
Heer ihm in der schwierigen Aufgabe beistehen werden , eine
neue Regierung zu schaffen , die den Wünschen des
Volkes entgegenkommt und sein Vertrauen genießt . Der Voll -
ziehungsausschuß stützt sich auf die im Aufruhr befindliche
Bevölkerung der Hauptstadt und auf die Garnison von
Petersburg , die sich, mehr als 30 000 Mmn stark , vollständig
mit den Aufständischen vereint hat . Er verhaftete alle Minister
und steckte sie ins Gefängnis . Die Duma erklärte das Kabinett
als nicht bestehend .

Heute , am dritten Tag des Aufstaues , ist die ganze
Hauptstadt , in der die Ordnung schnell wiederkehrte, in
der Gewalt des Vollziehungsausschusses der Duma und
der Truppen , die sie unterstützen . Der Abgeordnete
Engelhardt . Oberst im Großen Generalstab , wurde
vom Ausschuß zum Kommandanten über Petersburg er -
nannt . Gestern abend richtete der Ausschuß Aufrufe
an die Bevölkerung, an die Truppen , Eisenbahnen und
Banken , in denen er diese aufforderte , das gewöhnliche
Leben wieder aufzunehmen. Der Deputierte Gronski
wurde vom Ausschuß der Duma mit der vorübergehen -
den Leitung der Petersburger Telegraphen -Agentur be-
auftragt . (W .B .)

W.T .B . Wien , 14. März . (Nichtamtlich.) Amtlich
wird verlantbart :

Östlicher Kriegsschauplatz :
Dir gestern gemeldeten Stoßtrrppsnnternchmungen

im Räume von Brzczany zeitigten vollen Erfolg . ES
wurden nach gründlicher Zerstörung feindlicher Schanz-
anlagen zwei russische Offiziere, 256 Mann und meh.
rere Maschinengewehre und Minenwerfer eingebrnchk .
Unsere Flieger belegten, Angriffe der feindliche «
Kampfflugzeuge abwehrend, den Bahnhof von Rad^i-
willow mit Bomben.

Italienischer Kriegsschauplatz :
Die Gefechtstätigkeit war gestern im allgemeinen ge-

ring . Im Görzischen warfen unsere Flieger auf seinb,
liche Lager bei Eucinico Bomben ab.

Südöstlicher Kriegsschauplatz :
Im Ostalbanischen Seegebiet wird weitergekämpft.

Die Franzosen griffen unsere Stellungen zwischen!
dem Ochrida- und Prespa - See wiederholt ergebnislos an.

W.T .B. Wien , 15. März . (Nichtamtlich .) Amtlich wird
Verlautbart :

Ostlicher Kriegsschauplatz .
Front des Generalobersten Erzherzog

Joseph .
Außer stellenweise lebhafter feindlicher Artillerietätig ,

keit kein Ereignis von Belang.
Front des Generalfeld Marschalls

Prinzen Leopold von Bayern .
Nördlich von Stanislan und südlich von Solotwi »

brachten unsere Stoßtrupps von erfolgreichen Unterneh-
mnngen 106 Gefangene , 6 Maschinengewehre und einen
Minenwerser zurück.

Italienischer Kriegsschauplatz .
Der Artilleriekampf lebte in vereinzelten Frontab -

schnitten wieder auf. An unserer Front nördlich von
Asiago drangen heute früh 6 Abteilungen des Infanterie -
Regiments Nr . 27 durch Schneetunnels in die feindliche »
Gräben östlich des Monte Forno ein , zerstörten die Un -
terstände , fügten de» Italienern blutige Verluste zu , er»
beuteten zwei Maschinengewehre und machten 22 Alpini
zu Gesangenen .

S ü d ö st I i ch e r K r i e g s s ch a n p l a tz.
Keine besonderen Ereignisse.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabes:
von H ö f e r , Feldmarschallentnant.

W.T .B. Sofia , 15. März . (Nichtamtlich .) Amt-
licher Bericht von gestern . Mazedonische Front .
Zwischen Ochrida - und Prespasee wiederholte Angriffe
des Feindes , die mit blutigen Verlusten zurückgeschlagen
wurden . Nach ziemlich heftiger Artillerievorbereitung
griffen die Franzosen wiederholt mehrere Stellungen
westlich und nördlich von Bitolia im Abschnitt zwischen
Tarnowa und der Bitoliaebene an , wurden aber zu
regelloser Flucht gezwungen, wobei sie außerordentlich
große Verluste erlitten . Auf der übrigen Front geringe
Kampftätigkeit . Eine französische Kompagnie versuchte
gegen unsere Stellungen südlich von Gewgheli vorzn-
gehen, wurde aber durch unser Feuer zersprengt. Eine
andere englische Kompagnie näherte sich unseren vorge-
schoben? « Stellungen östlich vom Wardar , wurde aber
durch unser heftiges Feuer gezwungen , das Weite z«
suchen.

Rumänische Front . Mehrere militärische Anla -
gen in Galatz wurden von uns mit Geschützsener belegt.

Grossberzogtnm Waden .
Karlsruhe , 16. März .

Seine Königliche Hoheit der Großherzog empfing
heute den Geheimen Legationsrat Dr . Seyb, den Mi¬
nister Dir . Rheinboldt und den Präsidentein Dr . von
Engelberg zum Vortrag .

* * Vom Samstag , den 17. März bis auf weitere?
fallen die Züge 420 (Mannheim ab 5.40 nachm .) und
D 37 (Ludwigshafen a . Rh . ab 7 .43 nachm .) aus . Der
Anschluß von dem um 5 .05 nachm . in Saarbrücken ab-
fallenden Schnellzug D 37 nach Mannheim und Frank -
furt a . M . wird bis auf weiteres durch den von Straß -
bürg kommenden Schnellzug D 179 vermittelt , der in
Neustadt a . H. den Zug D 37 abwartet , daselbst um 7 .05
nachm . abfährt und um 7 .51 nachm . in Mannheim ein-
trifft .

* * Vom Montag , den 19 . März an , verkehrt mit Rück-
ficht auf den Arbeiterverkehr der neue Personenzug 967
(W ) Mannheim -Weinheim : Mannheim ab 6.18 nackmi ..
Mannheim Rbs . ab 6.25 , Säckenbeim ab 6.30 . ^ riedricbs-
seld M . N . B . ab 6 .38 , Ladenburg ab 6 .45, Großsachsen -
Heddesheim ab 6.53 , Weinheim an 7 .01 . Als Gegenzug
verkehrt vom gleichen Tag an der Zug 908 (W) Wein-
hettn ab 6.46 vorm . , Lützelsachsen ab 6.52 , Großsachsen -
Heddesheim ab 6 .58 , Ladenburg ab 7 .06 , Friedrichsseld
M . N . B . ab 7 .14 , Seckenheim ab 7 .21 , Mannheim Rbf.
ab 7 .26, Mannheim an . 7 .32.

Wleueste ^ raßtnacÖrtcßfett -
» Rücktritt des französischen Kriegsministers . Infolge der

Ereignisse in der Kammer ist, der Agentur H-was zufolge , der
Kriegsminister , General Lyauteh , von seinem Amte zu »
rückgtreten . ( W .B .)

W.T .B . Großes Hauptquartier , 1k. März,
vormittags . (Amtlich.)

W e st licher Kriegsschauplatz :
Keine größeren Kampfhandlungen.
Im Ancregebiet beiderseits der Somme und zwischen

Avre und Oise Vorseldgesechte , bei denen Gefangene
eingebracht wurden .

| Man zeichnet MMleihe bei Der Sani , MWilOnsW . WWe . LebWMWWMWW , POM |



Auch bei Arras , i« den Argonnen , aus dem Ostufer der
M»aS, bei der ElambretteS -Ke. und im Walde vo« Apre -
» »«t, sowie nördlich des Rheiu -Marue -KaualS gelang
es unseren Stoßtrupps , vier Offiziere , über 50 Man «
und einige Maschinengewehre aus den feindliche« Grü-
be« zu holen.

Östlicher Kriegsschauplatz .
Bei neu einsetzendem Frostwetter nichts von Bedeu -

tuug .

Mazedonische Front .
Starke französisch « Kräfte griffe » taguber wieder-

holt «nferr Stellung « » nordwestlich nud nördlich vo»
Mo «astir a« . Westlich vo« Rizopole dra«g der Feind in
geringer Breite in den vorderste« Grabe « . Im übrige»
scheiterte« die durch heftige Feuerwelle « eingeleitete «
Angriffe an der vortrefflichen Haltung der Grabende-
satzuug ««d im wirkungsvolle « Abwehrfeuer der Ar -
tillerie .

Zwischen Ochrida- und Prespasee sind ebenfalls « ad
starkem Feuer erfolgende Borstöße der Franzose « abge>
wiese« worden. ,

Der Erste Generalquartiermeister : Ludendorff .

verantwortlich für den StaatSanzeiger und de»
redaktionellen Teil :

Chefredakteur C. A mend ra Karlsruhe .
Druck und Beklag :S . Braunsche Hofbuchdruckerei in Karlsruh »

KivatspiirgeftWaft m Äarlsruge
Zur 6. Kriegsanleihe vermitteln wir Zeichnungen für unserederehrlichen Mitglieder .
Die Zeichner treten vom 1. April 1917 ab tn den Genutz der

Zeichnungssummen , wogegen die Verzinsung der zu diesemZweck in den Sparbüchern abgeschriebenen Beträge mitLI . März 1917 aufhört . Die Sparbücher find zur Zeichnungvorzulegen .
Wird unsere Vermittlung nicht beansprucht, sondern Bar -

zahlung verlangt , so treten die satzungsmätzigen (für dieDauer des Kriegszustandes verdoppelten) Kündigungsfristen tn
Kraft .

Von unsern Mitgliedern und deren Angehörige« werden
auch Teilzeichnungen von 10, 20 und 50 Mark gegen Anteil¬
scheine entgegengenommen . I>.807 .S1.

Karlsruhe , den 14. März 1S17.
Der BrrwaltungSrat .

V..
/ Tierfchuhvcrein .

Das Geschäftszimmer befindet stchvon heute ab

Sophienftrahe 26 , Erdgeschoß.
Sprechstunde: Mittwoch u . Samstag von 12—' /, ! Uhr D .816

B .579
HOOQOQOOOQ

Dresdner Bank
Aktienkapital: 200 Millionen M. Reserven : 60 Millionen M .

Niederlassungen
im Grossherzogtum Baden :

Mannheim □ Heidelberg
Freiburg i. B.

Sorgfältige Erledigung aller bankmässigen= = == = = = Geschäfte . = = = = =

Bekanntmachung .
Der Staatsanzeiger und das amtliche BerkündigungSblattveröffentlichen eine Beyanntmachung des Kgl. stellvertretendenGeneralkommandos des XIV . Armeekorps vom 9 . Mä »s 1917Nr . M 200/1 . 17. K. R . A . über Beschlagnahme, Meldepflicht.Enteignung und Ablieferung der bei öffentlichen und privatenBauwerken und Blitzschutzanlagenund zur Bedachung verwen -beten Kupfermengen , einschließlich kupferner Dachrinne «, Ab-fallrohre , Fenster - und Gesimsabdeckungen, sowie einschließlichder an den Blitzschutzanlagenbefindlichen Platinteile .Auf diese Bekanntmachung , die auch bei dem Gr . Bezirksamtsowie den Bürgermeisterämtern eingesehen werden kann, wirdhiermit hingewiesen. U .384.
Karlsruhe , den 15 . März 1917 .

Großh. Bezirksa mt.

Wir suchen Jfür unseren Fabrikbetrieb
(Lastwagen - Fabrikation )

männliche und weibliche ♦
Arbeitskräfte
D .792

die bereits für Facharbeiten aus¬
gebildet sind oder sich zur An¬
lernling hierzu eignen . Persön¬
liche Meldungen sind erwünscht

BENZWERKE GAGGENAU
Gaggenau (Murgtal )

♦
Ii♦♦

In 20 Monaten

/ 550
Dr. Zimmermann 's*

Express -Darrei
Mittun
„DER ALLE STROCKNER'
Dr .Otto Zimmermann , Ludwigshafen a .Rh . l

®. BrauMe Sosbuchdrulkerei unD Verlag in ftotlsris

Schriste» des JaWen Llllldes !voh !lMgsverel »s
^ Heft S - - -- - - -- - ----

MljMWchlge uni)
WeheNg mlh Dum Wege

Von
Dr . H . Kampffmeyer und Baurat Stürzeuacker

Preis 50 Pfg .

Diese Schrift erörtert zunächst die Frage , wie sich
voraussichtlich die Wohnungsverhältnisse nach dem
Kriege gestalten werden und . gibt 'der Befürchtung
Ausdruck , daß , wie anderwärts , auch in badischen
Städten ein erheblicher Wohnungsmangel eintreten
wird . Es folgt eine übersichtliche Darstellung der
wichtigsten Maßnahmen , die zur Beseitigung dieses
Wohnungmangels dienen können . In 46 Abbil -
düngen zeigt dieses Heft eine Reihe der besten Klein -
Wohnungsbauten Bad .ens und gibt zum Schluß sorg -
fältig durchgearbeitete Vorschläge für die städtische
und . ländliche Ansiedelung nach dem Kriege .

; 3» beziehen durch jede ®udjöaai»Iunfl und auch vom »erlag -

WM SonDesoßiein oom Ate» kreuz.
47. Danksagung für auswärige Gabe « . ,An Spenden für das Rote Kreuz find von außerhalb derStadt wohnhaften Personen bei unserer Kassenverwaltungin der Zeit vom 1. bis 28 . Februar weiter eingegangen :Bon den Frauenvereine « : Karsan 19.30 M ., Broggiugen10, Schönau a H. (f . Im ) 5, Eubigheim (f. Jan .) 11 .90,Altenheim 20, Grötzingen (18. Gabe ) 140, Wyhlen (Erlös v.gesammelten Bucheckern d . Schulkinder ) 23/fl), Gailingen (f.Ott . bis mit Jan . je 20 M .) 80, Wehr f. Febr . 50, Busenbach25, Reilingen (f. Jan . ) 10, Gondelsheim 10, Königsbach (f.Jan . ) 13.50, foiifinocn 27, Neidenstein 30, Hötzingen 15 .55,Ziegelhausen 20, MingÄdZheim 25, Feuerbrvh (Kirchen»kollekte i. Dez . und Jan .) 20, Broggingen 4M .« »» de» Airchengemeinde« «ad Pfarrämter « : Mühlbach50, Rutzheim. dch. Pfr . Siebert (Kollekte ) 22. Gersb ^cs, (f.De», und Jan . ) 226.70, Sand 26.74, Hilsbach 2L3 . Weiler9,67, Bickensohl 3.

(Fortsetzung folgt.)

Ziehung 24. März
Wormser Dombau

Geldlotterie
100000 Lose , 3667 Gowinne

100000
Haupt - 50 000

gewinne | 0 000
Lose ä 3 M, b. mehr billigerCarl Götz
Bankhaus u Lotterieeinnehm .Karlsruhe , MefaelstnBi H - IS

und alle Verkaufsstellen .

Bürgerliche AWMege .
a. Streitige Gerichtsbarkeit.

1L380.21 . Freibnrg . Der
Fabrikarbeiter Herman « Abel
in Basel, Rastatterstrahe 37,
zuvor in Freiburg wohnhaft,vertreten durch Rechtsanwalt
Göring in Freiburg i. B .,klagt gegen seine Ehefrau
Elise geb . Wilhelm aus
Udenheim, z. Zt . an unbe-
kannten Orten abwesend, mit
dem Antrag , die zwischen den
Parteien am 31. Oktober 1891
geschlossene Ehe sei auZ Ver-
schulden der Beklagten für
geschieden zu erklären, die
Beklagte habe die Kosten des
Rechtsstreits zu tragen . Er
ladet die Beklagte zur münd -
lichen Verhandlung des
Rechtsstreits vor die l . Z.-K.
Großh . Landgerichts Freiburgauf Freitag , den 11 . Mar
1917, vormittags 9 Uhr, mit
der Aufforderung , einen bei
diesem Gerichte zugelassenen
Rechtsamvalt zu bestellen.

Freiburg , 14. März 1917 .
Gerichtsschreiberei

Großh . Landgerichts.
11.368 .2 Lörrach. Der

minderj . Johann Georg
Schöpfern von Wyhlen, ver¬
treten durch die Vormünderin
Elisabeth Schopferer Witwe
geb . Dreher in Wyhlen, klagt
gegen den Jagdaufseher
Georg Schwemberger, z. Zt.
Kriegsgefangener in Eng -
land, früher in Wyhlen, auf
Grund der §§ 1708 ff. BGB .mit dem Antrage auf Ver-
uvteilung des Beklagten zur
Zahlung einer vierteljähr -
lich vorauszahlbaren Unter -
Haltsrente von 75 M . vom
1. April 1915 ab bis 1 . April
1931 . Zur mündlichen Ver-
Handlung des Rechtsstreit?
wird der Beklagte vor das
Grobherzogliche Amtsgerichtin Lörrach auf
Donnerstag , 31. Mai 1917,

vormittags 9 % Uhr,
geladen.

Lörrachs 12. März 1917.
Der Gerichtsschreiber

deS Großh . Amtsgerichts.

VeWiesene

KekMtlliiuijUWll .
Die Zesetzung der Kamin -
segerstelle in Merg betr .

Die Stelle des Kamin -
fegerS für den Sehrbezirk
Boxberg ist in Erledigung
gekommen. Wir fordern
Mecks Neubesetzung dieserStelle die für eine Kamin-
fegerstelle befähigten Perso -
nen zur Bewerbung auf .Die Bewerbungen sind bis
längsten» 1. Mai 1917 beim

den

Verlosung von Pfandbriefen und Kammnnalobligationen der
Rheinische« Hypothekenbank Mannheim.Infolge der vor dem staatlichen Treuhänder vorgenommenen Verlosung ist bestimmt, daß ptv R « cksatzl« »g gezogen sind :V/ der Serien «« «/ . «« alle Stücke , mit d«, Endziffern 100. S00 . SV«. 700 . »00 «*f 1. AprU 1917.» /« « ' S«« . . XXXI » bis « nschllebkch XXXIX , 41 . 4S , VI , SS. . . , . ^ alle Stücke , mit den Endziffern 007 . » 67 . 467 , « « 7 . 867 . . . .U . xSZ » « im . . :,-nuvmJL

7
^ - --w .

" * " • • » • > ( » « « « « • * « . 8 « - - .
t>ft Stntr 4 « mit 60 alle Stücks mü den Endziffern 067

*
« « 7 .

^
4 « ^ ,

^
» » 7, ^ « 7 Mlf 1« jilU 1917 .ay/Mtn . . . 69 . . 76 alle Stücke , mit den Endziffern V4S . Ä4S . 44S . 64S , 84S . . . .

Mit dem 1. AprU 1917 bezw- dem 1. | kU 1917 endet die zinsscheinmähige Verzinsung,
« Wir lind bereit , iukt i« die t« K« «gabe befindliche « 4 "/« tgr » uaverlosbaren Pfandbriefe ,t* günstigem Knrse um -utansche » . II

«etchni» de? a^ ^ übe r
°
e » ^ ver̂ te« Stücke erfolgt unserer Kasse, sowie bei allen Mandbriefverkau Mellen ; auch ist daselbst das « er-

' ruyeren Verlosungen noch rückständigen Pfandbriefe , sowie
Prospekt betr. die bei unserer Bank zulässigen mündelsicheren Kapitalanlagen erhältkch.Mannheim , lg Dezember 191«.

D-80«
Die Direktion.

Bezirksamt schriftlich einzu -
reichen; in denselben ist über
Namen , Geburts - und Wohn¬
ort , Alter , Familienverhält -
nisse, Vorbildung und seit-
herige Tätigkeit wahrheitSge-
treue Angabe zu inachen.

Der Bewerbung sind beizu-
legen U.379
1. eine Beurkundung über

die Aufnahme unter die
für eine Kaminfegerstelle
befähigten Personen auf
Grund abgelegter Prüfung ;

2. ein Zeugnis der Ortspoll »
zeibehörde des seitherige»
Wohnorts , beziehungsweise,wenn der Bewerber nicht
schon längere Zeit an die-
sem Orte anwesend ist, de?
früheren Wohn- oder Auf-
enthaltsortes , über den Be»
sitz eines guten Leumund»,
sowie beglaubigte Zeugnisseüber die seitherige Beschäs-
tigung ;

3. ein Zeugnis eines Staat »-
arztes über eine zur Aus -
Übung des Kaminfegerge -
werbes befähigende rüstige
Körperbeschaffenheit.
Auf Grund der eingekom-

menen Bewerbungen wird der
Bezirksrat über die Besetzungder erledigten Stelle beschtie -
ßen.

Boxberg, 12. März 1917 .
Großh . Bezirksamt .

Schwoerer .

ZlilheiljlMmIichierllilis
im SubmifsionHwege auf dem
Stock aus Domänenwald Di -
strikt XV - Spitzler bei Rand -
egg durch Großh . Bad . Forst ,
amt Radolfzell . U.377

Anfall (unverbindlich ) ge-
schätzt zu : 15 km I . Kl. . 4»
km IL Kl., 20 km III . Kl..15 km IV . Kl., 5 km V. Kl.

Jede Klasse wird als ein
Los betrachtet. Angebote sind,auf den km lautend , bis zum
Donnerstag den 22. März1917 , schriftlich, verschlösse«
und mit der Aufschrift „Ange-
böte für die Submission vom22. März 1917 " beim Forst-amt einzureichen . Kauflieb -
Haber können der Öffnungder Angebote, die mittags 4
Uhr auf dem Forstamtsbllreau
erfolgt , anwohnen . Die Über-
gäbe de? Holzes erfolgt fpä-
testen? am 16. April 1917.
Frist von 6 Moriaten zur
Zahlung des Kaufpreises .Bei Barzahlung Rabatt . Nä-
here Bedingungen können
jederzeit auf dem Forstamt
eingesehen werden . Die Ein -
reichung eines Angebotes giltals Annahme der Verkaufs -
bedingungen .

Die Stämme liegen an
Wegen, gute Abfuhr , bergab
nach Bahnstation Gottma -
dingen 3 Klm . Im Notfall
kann die Hilfe des Kriegs -
und Bezirksamtes hierzu in
Anspruch genommen werden .

Waldhüter Brütsch in
Randegg zeigt das Holz vor.
Grotzh. Forstamt Radolfzell .

AMch - MWMU
des Großh . Bad . Forstamt »
Wolfach am Mittwoch, den 2».Mär , d. 3 * mittags 12 Uhr.im Rathaussaal zu Wolfachüber 1954 Festmeter Nadel-
langholz I .—VK . Klasse in
21 Losen aus Domänendistrikt
I und II bei RippoldSau,
sowie 58 Ster Papierholzaus Domänenwald Hechts-
berg bei Hausach, unter de«
üblichen Bedingungen . Los»
Verzeichnisse durch das Forst -
amt erhältlich . UL7S

Kadischer « ntertarif .
O«»disch -Pfälzischev

Gütertarif .
Die unterm IS . DezemberISIS bekanntgegebene Frist

wegen Anwead ««g der
Frachtsätze de» Spezialtarif »
I für Zucker aller Art im
Falle der Durchfuhr Vom de»'>ihs !nu !nich !aqsplätze« Mann -
heim, LudtoigShafen (Rhein )
usw. nach Basel Bad . Stb .
Übergau» wird bis einschl.30. April 1917 verlängert

Karlsruhe , 14 März 1917 .
Großh . Generaldiretti, « der

StaatSeifenbah « «. ULM
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